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Erschließung des Baugebiets �Ä�:�H�V�W�O�L�F�K���G�H�V���$�G�O�H�U�Z�H�J�V�³���L�Q���1�H�X�H�Q�G�H�W�W�H�O�V�D�X 

Baugrunduntersuchung und Baugrundgutachten / Geotechnischer Bericht 

 

 

1  Projekt / Veranlassung / Vorgang 

 

Frau Schomber beabsichtigt die Erschließung des Baugebiets �Ä�:�H�V�W�O�L�F�K�� �G�H�V��

Adlerweg�V�³���L�Q���1�H�X�H�Q�G�H�W�W�H�O�V�D�X (Übersichtslageplan, Anlage 1 ). 

 

Zur Abklärung der Baugrund- und Grundwasserverhältnisse wurden wir mit der 

Durchführung einer Baugrunduntersuchung und der Erstellung eines 

Baugrundgutachtens (Geotechnischer Bericht) beauftragt. 

 

Das Bauvorhaben wird gemäß DIN EN 1997-1 / DIN 1054 / DIN 4020 in die 

Geotechnische Kategorie 2 (mittlerer Schwierigkeitsgrad) eingeordnet. 

           über:           

Frau          Ingenieurbüro    

Anke Schomber     Christofori und Partner GbR 

Birkenhofstraße 5     Gewerbestraße 9      

91564 Neuendettelsau   91560 Heilsbronn      
 
 

E-Mail: info@christofori.de 
 christian.krach@christofori.de 

  61125-PSW 22.12.2025 
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2  Örtliche Feststellungen / Untersuchungsergebnisse 

 

2.1  Allgemeines, Untersuchungen 

 

Am 03.11.2025 wurde eine Ortsbesichtigung durchgeführt, bei der die 

Untersuchungspunkte festgelegt wurden. 

 

Das vorgesehene Baugebiet befindet sich südlich von Neuendettelsau. Es handelt 

sich derzeit noch um eine Grünfläche. 

 

Zur Abklärung der Baugrund- und Grundwasserverhältnisse wurden an den im 

Lageplan (Anlage 2 ) gekennzeichneten Stellen am 03.11.2025 vier Bohrungen gemäß 

DIN EN 22475 (B 1 - B 4) sowie unmittelbar neben den Bohrungen B 1 bis B 4 jeweils 

eine Schwere Rammsondierung gemäß DIN EN 22476 (DPH 1 - DPH 4) und 

zusätzlich zwei weitere Schwere Rammsondierungen (DPH 1a + DPH 1b) 

durchgeführt. 

 

Die Lage und die Ansatzhöhen der Untersuchungspunkte wurden mittels 

hochgenauem GPS eingemessen. 

 

Zur Einstufung des Bodenmaterials gemäß der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) 

wurden bei den Bohrungen Bodenproben entnommen und hinsichtlich etwaiger 

Kontaminationen von unserem Partnerlabor Agrolab Labor GmbH, Bruckberg, 

analysiert. 
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2.2  Bohrungen  

 

In der nachfolgenden Tabelle 1  sind die Ergebnisse der Bohrungen B 1 bis B 4 

zusammengestellt. 

 

Tabelle 1 : Bohrungen B 1 - B 4 

(Schichten / Homogenbereiche von - bis in m unter GOK) 

 

Bohrung B 1 B 2 B 3 B 4 

Bodenklass
e 

gemäß DIN 
18300: 
2012-09 

Ansatzhöhe, 
mNN 

430,23 428,02 427,44 427,11 - 

B
au

gr
un

ds
ch

ic
ht

en
 / 

H
om

og
en

be
re

ic
he

 

O Oberboden 0,0 - 0,6 - - 0,0 - 0,3 1 

A 
Auffüllung, 

Ton-Sand-Gemisch, 
weich (-steif) 

- 0,0 - 1,6 0,0 - 1,6 - 4 (5) 

B 

Sand, 
(sehr) schwach 

schluffig 

0,6 - 2,4 
2,9 - 3,2 

1,6 - 3,4 
4,0 - 4,3 

3,9 - 5,0 0,3 - 6,0 3 

Ton, 
weich 

- - 1,6 - 2,8 - 

4 (5) 
Ton, 
steif 

- - 2,8 - 3,9 - 

Ton, 
halbfest 

2,4 - 2,9 3,4 - 4,0 - - 

X 

Sandstein, 
mürbe - mittelhart 
(mit weiterer Tiefe 

auch hart?!) 

3,2 - 3,3 
KBF* 

4,3 - 4,4 
KBF* 

5,0 - 5,1 
KBF* 

- 

6 
(mit weiterer  
Tiefe auch 

7?!) 

Wasser, 
m unter GOK 

2,63 1,60 1,25 1,05 - 

Wasser, 
mNN 

427,60 426,42 426,19 426,06 - 

*KBF = Kein Rammbohrfortschritt 
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Details zu den Bohrungen können den Bohrprofilen auf den Anlagen 3.1  bis 3.4 

entnommen werden. 

 

2.3  Rammsondierungen 

 

Bei den Rammsondierungen (leicht - mittelschwer - schwer) gemäß DIN EN 22476 

wird ein Sondiergestänge mit definierter Schlagenergie in den Baugrund eingetrieben.  

 

Die Anzahl der Schläge pro 10 cm Eindringung stellt vor allem innerhalb von mittel-, 

grob- und gemischtkörnigen Böden ein Maß für die Lagerungsdichte, Festigkeit und 

Tragfähigkeit des Baugrunds dar.  

 

Innerhalb schluffig-toniger Böden sind die Schlagzahlen der Rammsondierungen 

erfahrungsgemäß durch Mantelreibungseffekte beeinflusst und können daher nur 

bedingt zur Beurteilung der Konsistenz und der Tragfähigkeit herangezogen werden.  

 

Zusätzlich stellen die Rammsondierungen ein Rammkriterium dar. Wenn die 

Rammspitze nicht mehr eingerammt werden kann, ist in der Regel auch das Eintreiben 

von Spundwänden, Rohrvortrieben etc. verhindert. Ab 100 Schlägen pro 10 cm 

Eindringtiefe und dem darauffolgenden Abbruch der Rammsondierungen kann in der 

Regel von festgesteinsartigen Verhältnissen ausgegangen werden. 

 

Die Rammdiagramme der Rammsondierungen sind auf den Anlagen 4.1 bis 4.6 sowie 

auf der Anlage 5  gemeinsam mit den zugehörigen Bohrprofilen dargestellt.  
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Die Rammdiagramme zeigen, dass der Boden unterschiedliche Lagerungsdichten 

bzw. Konsistenzen aufweist. In den sandigen Schichten liegen überwiegend 

mitteldichte und tragfähige Lagerungsverhältnisse vor. Innerhalb der schluffig-

feinsandigen Lagen spiegeln die zum Teil (sehr) geringen Schlagzahlen die meist 

weichplastischen Bodeneigenschaften wider. Innerhalb der steifen und halbfesten, 

tonigen Schichten ist dann in der Regel ein deutlicher Anstieg der Schlagzahlen zu 

verzeichnen. Mit Erreichen eines mürb bis mittelharten Sandsteinhorizonts konnte 

schließlich kein weiterer Rammfortschritt erzielt werden. 

 

2.4  Schichtenaufbau / Homogenbereiche / Baugrundmodell 

 

Auf der Anlage 5  sind die Bohrprofile und Rammdiagramme nebeneinander in 

höhenmäßiger Abhängigkeit aufgetragen. 

 

Nach den Bohrergebnissen lässt sich der Baugrund im Untersuchungsgebiet in 

verschiedene Schichten einteilen. 

 

Wie in Tabelle 1  aufgelistet, lässt sich der Baugrund im Bereich der Bohrpunkte im 

Wesentlichen gemäß DIN 18300:2015 in die Homogenbereiche O (Oberboden),  

A (Auffüllungen) und B (natürlich gewachsener Lockergesteinsboden) sowie X 

(Festgestein) einteilen. 

 

Im Folgenden werden die Homogenbereiche näher beschrieben: 

 

Homogenbereich O: Oberboden 

 

Ein Oberboden ist bei den Bohrungen B 1 und B 4 in einer Dicke von 0,6 m (B 1) und 

0,3 m (B 4) ausgebildet. 
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Homogenbereich A: Auffüllungen 

 

Direkt ab GOK liegt bei den Bohrungen B 2 und B 3 aufgefülltes Ton-Sand-Gemisch 

von weicher und weicher bis steifer Konsistenz bis in eine einheitliche Tiefe von 1,6 m 

unter GOK vor. 

 

Homogenbereich B: gewachsener Baugrund (Lockergestein) 

 

Unterhalb des Oberbodens bei B 1 und B 4 bzw. unterhalb der Auffüllungen bei B 2 

und B 3 folgt bei den Bohrungen der gewachsene Baugrund. 

 

Dieser besteht sowohl aus überwiegend mitteldicht gelagerten, tragfähigen Sanden  

(B 1, B 2 und B 4) als auch aus weichen, nicht tragfähigen Tonen (B 3). 

 

Bei den Bohrungen B 1, B 2 und B 4 reichen die (sehr) schwach schluffigen und für 

den Wiedereinbau geeigneten Sande mit geringem Feinkornanteil von < 15 % (bei B 1 

und B 2) bis zum Erreichen der Sandsteinoberkante bzw. der geplanten Bohrendtiefe 

von 6 m unter GOK (bei B 4). Lediglich bei den Bohrungen B 1 und B 2 sind 

geringmächtige, maximal 0,6 m mächtige halbfeste Tone zwischengeschaltet. 

 

Im Bereich der Bohrung B 3 liegt eine abweichende Situation vor. Hier stehen die nicht 

tragfähigen, weichen Tone bis 2,8 m unter GOK und werden dann von tragfähigen 

steifen Tonen unterlagert. Mit weiterer Tiefe folgen dann ab 3,9 m unter GOK ebenfalls 

tragfähige, mitteldicht gelagerte, feinteilarme Sande, die bis zum Erreichen der 

Sandsteinoberkante erbohrt wurden. 
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Tabelle 2 :  Homogenbereich B - Eigenschaften und Kennwerte (Erfahrungswerte) 

 

Parameter 
Homogenbereich B: 

Sand 
Homogenbereich B: 

Ton 

Bodenart 
Sand,  

(sehr) schwach schluffig,  
z. T. sehr schwach kiesig 

Ton / Schluff 

Anteil und Material  
Steine / Gerölle 

[%] 
< 5 0 

üblicher Wassergehalt 
[%] 

0 - 20 10 - 30 

Lagerungsdichte 
überwiegend  

mitteldicht 
- 

Konsistenz - 
(weich),  

überwiegend steif, halbfest 

Plastizitätszahl IP 

[%] 
- IP ~ 10 - 30 

Konsistenzzahl IC - IC ~ (0,5) - 0,75 - 1,25 

�.�R�K�l�V�L�R�Q���F�µ 
[kN/m2] 0 

0 - 100 
(konsistenzabhängig); 

überwiegend:  
5 - 30 

undrainierte Scherfestigkeit cu 

[kN/m2] 
- 

25 - 100  
(konsistenzabhängig) 

Bodengruppe  
gemäß DIN 18196 

SE / SW / SU TL, TM, (TA) 

Wasserdurchlässigkeit 
[m/s] 

10-4 - 10-6 10-7 - 10-10 

Veränderlichkeit bei 
Wasserkontakt 

- mittel - hoch 

organischer Anteil 
[%] 

- 0 - 5 

Abrasivität mittel - hoch gering 

Verklebungspotential - hoch 
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Homogenbereich X: Felshorizont (Sandstein) 

 

Den geologischen Festgesteinsuntergrund bilden die Sandsteine des Keupers. Diese 

konnten ab folgenden Tiefen erbohrt werden: 

 

�x B 1:  3,2 m unter GOK (��  427,03 mNN) 

�x B 2:  4,3 m unter GOK (��  423,72 mNN) 

�x B 3:   5,0 m unter GOK (��  422,44 mNN). 

 

Ab Erreichen des Sandsteinhorizonts konnte mit dem eingesetzten 

Rammkernbohrverfahren kein weiterer Bohrfortschritt mehr erzielt werden. 

 

Die Keupersandsteine beinhalten in unregelmäßiger Tiefenlage Ton- / 

Tonsteinzwischenlagen. Auch wenn die Keupersandsteine i. d. R. große Mächtigkeiten 

aufweisen und mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass 

sie den gründungsrelevanten Baugrund darstellen, so verbleibt im vorliegenden Fall 

ein Restrisiko hinsichtlich abweichender Verhältnisse, Will man dieses Restrisiko 

minimieren, so müssten noch tieferreichende Bohrungen mit dem Großbohrgerät 

(Doppelkernrohrverfahren mit Spülung) ausgeführt werden. 
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Tabelle 3 : Homogenbereich X Eigenschaften und Kennwerte (Erfahrungswerte) 

 

Parameter 
Homogenbereich X: 

Sandstein 

Gesteinsart 
Sandstein, 

überwiegend fein- bis mittelkörnig, 
lagenweise grobkörnig 

Wichte 
[kN/m³] 

22 - 26 

Ausbildung, Konsistenz  plattig, bankig, dickbankig 

Druckfestigkeit  
[N/mm²] 

überwiegend 10 - 25, 
lagenweise 5 - 50 möglich, 

in mittelharten und harten Bereichen auch 50 - 100 und > 100 

Abrasivität / CAI hoch / 2 - 4 

Trennflächen in der Regel weitständig 

Gebirgsdurchlässigkeit 
[m/s] 

10-6 - 10-9 

Veränderlichkeit bei Wasserkontakt gering 

Verklebungspotential - 

RQD-Index  
[%] 

0 - 75 

 

Bei den in den Tabellen 2  und 3 angegebenen geotechnischen bzw. 

bodenmechanischen Kennzahlen handelt es sich um eigene Erfahrungswerte sowie 

um Literaturangaben. Entsprechende Laborversuche wurden im Rahmen der 

Baugrunduntersuchung nicht durchgeführt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass bereichs- bzw. lagenweise auch davon abweichende Bodeneigenschaften 

auftreten. 
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Wasser 

 

Grundwasser wurde in allen Bohrungen in Tiefen zwischen 1,05 (B 4) und 2,63 m  

(B 1) unter GOK festgestellt. Dies entspricht einem Wasserstand zwischen  

426,06 mNN (B 4) und 427,60 mNN (B 1). 

 

2.5  Versickerungseigenschaften 

 

Die Bohrlöcher der Bohrungen B 1, B 2 und B 4 wurden mittels Filter- und Vollrohren 

sowie Filterkies zu temporären Versuchsbrunnen ausgebaut. Darin wurde jeweils ein 

Versickerungsversuch ausgeführt. 

 

Die Versuchsdaten sind den Versuchsprotokollen auf den Anlagen 7.1  bis 7.3 zu 

entnehmen. 

 

Die Auswertung der Versickerungsversuche erfolgte nach dem Verfahren des USBR. 

 

Es wurden folgende charakteristische Wasserdurchlässigkeitsbeiwerte ermittelt: 

 

�x B 1: k = 3 · 10-7 m/s 

�x B 2: k = 5 · 10-7 m/s 

�x B 4: k = 6 · 10-7 m/s. 

 

Die Wasserdurchlässigkeit der Sande und Tone ist gemäß DIN 18130 im Bereich der 

Bohrungen B 1, B 2 und B 4 �D�O�V���Ä�V�F�K�Z�D�F�K���G�X�U�F�K�O�l�V�V�L�J�³���]�X���E�H�]�H�L�F�K�Q�H�Q�� 
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Zum Vergleich: 

 

Dränagefähige�V���0�D�W�H�U�L�D�O���V�R�O�O���H�L�Q�H�Q���:�D�V�V�H�U�G�X�U�F�K�O�l�V�V�L�J�N�H�L�W�V�E�H�L�Z�H�U�W���Y�R�Q���N���•��������������-4 m/s 

aufweisen. 

 

Allgemein wird ein Material mit k < 1 · 10 -6 m/s als wasserstauend beurteilt. 

 

In der DWA-A 138 wird als Mindestanforderung für eine Versickerungsanlage ein 

Wasserdurchlässigkeitsbeiwert von k �• 1 �Â 10-6 m/s genannt. Der geforderte  

Mindest-k-Wert wird am Standort nicht erreicht. 

 

Zur Tiefe hin - d. h. in den immer dichter werdenden gewachsenen Sanden und im 

Sandstein - werden noch deutlich geringere Wasserdurchlässigkeitsbeiwerte erwartet. 

 

Aufgrund der vorgenannten Einschränkung sowie der geologischen 

Rahmenbedingungen kann aus gutachterlicher Sicht der Betrieb von 

Versickerungsanlagen am untersuchten Standort nicht befürwortet werden. 

 

2.6  Grundwasseranalyse gemäß DIN 4030 

 

Aus der Bohrung B 4 wurde eine Grundwasserprobe entnommen und hinsichtlich 

betonangreifender Inhaltsstoffe (Betonangriffsgrad des Grundwassers) gemäß DIN 

4030 untersucht. 

 

Demnach ist die untersuchte Wasserprobe als nicht betonangreifend zu beurteilen 

(Prüfzeugnis, siehe Anlage 6 ). 
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2.7  Chemische Bodenanalysen 

 

Auftragsgemäß wurden die aufgeschlossenen Baugrundschichten beprobt und 

hinsichtlich möglicher Kontaminationen im chemischen Partnerlabor (Agrolab Labor 

GmbH, Bruckberg) gemäß den Parametern der im August 2023 in Kraft getretenen 

Ersatzbaustoffverordnung EBV analysiert. Zudem wurde aufgrund der vorliegenden 

Parameter eine Ersteinschätzung der Zuordnungsklassen gemäß Leitfaden zur 

Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen (sog. Eckpunktepapier EPP) 

vorgenommen. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Analysen nach Eckpunktepapier nicht 

vollumfänglich sind. Dennoch besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die 

vorgenannten Einstufungen zutreffend sind. 

 

Gemäß EBV darf mit einer EBV-Analyse eine Einstufung in die Deponieklassen der  

Deponieverordnung bis maximal DK I vorgenommen werden; allerdings kann durch 

eine DepV-Vollanalyse ggf. eine günstigere Einstufung erreicht werden. Bei 

Einstufungen > DK I ist ohnehin eine Vollanalyse gemäß Deponieverordnung 

erforderlich. 

 

Untersuchungsergebnisse 

 

In der Anlagengruppe 8  befindet sich eine tabellarische Übersicht mit den 

Analysenergebnissen in Gegenüberstellung zu den Materialklassen der 

Ersatzbaustoffverordnung. Die chemischen Prüfberichte der Agrolab Labor GmbH, 

Bruckberg, sind ebenfalls der Anlagengruppe 8  beigefügt. In der nachfolgenden 

Tabelle 4  sind die untersuchten Proben und Einstufungen übersichtlich 

zusammengestellt. 
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Tabelle 4 :  Materialproben und Einstufungen 

 

Probe 

Proben-
bezeichnung 

Einstufung  
gemäß  

EBV 

Ersteinschätzung 
der Zuordnungs-

klassen  
gemäß  

Eckpunktepapier  
(EPP) (1) 

Einstufung  
gemäß  

Deponie-
verordnung  
DepV (1) (2) 

Bohrung 
Tiefe  

[m unter 
GOK] 

B 2 0,0 - 1,6 
MP  

Auffüllungen 
BM-0 Z 0 DK 0 

B 3 0,0 - 1,6 

B 1 0,6 - 3,2 

MP gewachsen BM-0 Z 0 DK 0 
B 2 1,6 - 4,3 

B 3 1,6 - 5,0 

B 4 0,3 - 6,0 

(1)  Orientierende Einstufungen gelten vorbehaltlich der Annahmekriterien der annehmenden Stelle. 
(2)  Einstufung auf Grundlage der EBV-Analyse ist nur bis max. DK I zulässig. Bei höheren Stoffgehalten ist eine 

Vollanalyse gemäß DepV erforderlich. 

 

Wiedereinbaumöglichkeiten gemäß Ersatzbaustoffverordnung 

 

Im Ergebnis der Analysen liegen keinerlei einstufungsrelevante Stofferhöhungen vor. 

Somit können beide Proben (d. h. sowohl von aufgefüllten als auch gewachsenen 

Boden) gemäß EBV in die Materialklasse BM-0 eingestuft werden. 

 

Für Bodenmaterial mit der Einstufung BM-0 ist ein uneingeschränkter Wiedereinbau 

auch im Grundwasserbereich zulässig. Ausgenommen ist lediglich der Wiedereinbau 

in Wasserschutzzonen I und II von Wasserschutzgebieten. 
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Abfallrechtliche Deklaration 

 

Im Fall einer Verwertung bzw. Entsorgung von überschüssigem Bodenmaterial kann 

die vorliegende, rein orientierende Untersuchung nicht zur endgültigen 

abfallrechtlichen Deklaration herangezogen werden. In diesem Fall ist es erforderlich, 

das Material - getrennt nach aufgefülltem und natürlich gewachsenem Boden - auf 

einer geeigneten Zwischenlagerfläche aufzuhalden und mittels einer repräsentativen 

Haufwerksbeprobung gemäß LAGA PN 98 abfallrechtlich einzustufen.  

 

Bei den Auffüllungen kann von einer Einstufung gemäß Eckpunktepapier nach Z 0 und 

in die Deponieklasse DK 0 ausgegangen werden. 

 

Für den gewachsenen Boden erfolgt voraussichtlich ebenfalls eine Einstufung nach  

Z 0 (Eckpunktepapier) bzw. DK 0 (Deponieverordnung), da keinerlei erhöhten 

Stoffgehalte vorliegen. 

 

 

3  Geologie  

 

Gemäß der Geologischen Karte von Bayern M = 1 : 25 000, Blatt 6730 Windsbach, 

wird der geologische Untergrund von dem Blasensandstein des Mittleren Keupers 

(Obertrias) aufgebaut. Tonige Zwischenschichten sind unregelmäßig verbreitet 

vorhanden. 

 

Überlagert wird dieser Untergrund von seinen eigenen sandigen, z. T. auch  

schluffig-tonigen Verwitterungsprodukten. 
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4  Kanalbau  

 

Im Kapitel 4.1 werden zunächst allgemeine Angaben zum Kanalbau - auch in einem 

bereits bebauten Bereich - gemacht. 

 

Im anschließenden Kapitel 4.2 wird konkret auf die Verhältnisse im vorliegenden 

Untersuchungsgebiet Bezug genommen. 

 

4.1  Allgemeine Empfehlungen beim Kanalbau  

 

Beim Herstellen von Baugruben sind u. a. folgende Richtlinien zu beachten: 

 

DIN 4123:  Gebäudesicherung im Bereich von Ausschachtungen, Gründungen  

und Unterfangungen. 

DIN 4124:   Baugruben und Gräben, Böschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau. 

EAB:      Empfehlungen des Arbeit�V�N�U�H�L�V�H�V���Ä�%�D�X�J�U�X�E�H�Q�³�� 

 

In der Nähe einer vorhandenen Bebauung gelten grundsätzlich die folgenden allgemeinen 

Empfehlungen. Sie sind in Abhängigkeit von den jeweiligen Baugrundverhältnissen und vom Abstand 

zwischen Kanalgraben und Gründungstiefe der Gebäude bzw. Bauwerke (bestehende Leitungen, 

Kanäle, Straße) anzuwenden. 

 

Seitens der Planung ist zu überprüfen, inwieweit diese Empfehlungen Anwendung finden müssen. 

 

Baugrund- und Grundwasserverhältnisse 

 

Zunächst ist zu beurteilen, ob günstige oder ungünstige Baugrund- und Grundwasserverhältnisse 

vorliegen. 
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Günstige Bodenverhältnisse 

 

Günstig ist hierbei ein bindiger Untergrund mit einer mindestens steifen Beschaffenheit sowie ein 

kohäsiver, sandiger und kiesiger Untergrund sowie anstehender Fels. 

 

Ungünstige Bodenverhältnisse  

 

�8�Q�J�•�Q�V�W�L�J���L�V�W���H�L�Q���Z�H�L�F�K�H�U���E�L�V���V�H�K�U���Z�H�L�F�K�H�U�����E�L�Q�G�L�J�H�U���%�R�G�H�Q���R�G�H�U���H�L�Q���Ä�U�R�O�O�L�J�H�U�� �N�R�K�l�V�L�R�Q�V�O�R�V�H�U�³���6�D�Q�G���X�Q�G��

Kies. Wasser ist sehr ungünstig. 

 

Nähe zu bestehenden Bauwerken / Verbau 

 

Als Nächstes ist die Nähe zur Bebauung (auch Einfriedungen oder Leitungsbauwerke) zu beurteilen. 

 

Zur Beurteilung der möglichen Gefährdung einer vorhandenen Bebauung ist im  

Wesentlichen die Neigung der Verbindungslinie zwischen der Fundamentunterkante und der 

Kanalgrabensohle maßgeblich. 

 

Weiterhin ist bei der Beurteilung der Gefährdung der Zustand, die Konstruktion und die Größe der 

vorhandenen Gebäude zu berücksichtigen. 

 

In Abhängigkeit von der Neigung der Verbindungslinie zwischen Fundamentunterkante und 

Kanalgrabensohle ergibt sich Folgendes: 

 

Verbindungslinie bis zu 30° geneigt (bei ungünstigen Verhältnissen)  

 

Allgemein kann davon ausgegangen werden, dass bei auch ungünstigen Verhältnissen ein 

herkömmlicher Kanalgrabenverbau mittels Verbauplatten genügt, wenn die Verbindungslinie zwischen 

Fundamentunterkante und Grabensohle unter einem Winkel bis zu 30° geneigt ist. 
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Verbindungslinie bis zu 45° geneigt (bei günstigen Verhältnissen) 

 

Liegen günstige Baugrund- und Grundwasserverhältnisse vor, dann kann dieser  

Winkel bis zu etwa 45° gewählt werden. Der Stahlplattenverbau ist dann jedoch im sog. 

�Ä�$�E�V�H�Q�N�Y�H�U�I�Dh�U�H�Q�³���D�X�V�]�X�I�•�K�U�H�Q�����X�Q�G���G�L�H���g�I�I�Q�X�Q�J���G�H�V���.�D�Q�D�O�J�U�D�E�H�Q�V���L�V�W���D�X�I���N�X�U�]�H���$�E�V�F�K�Q�L�W�W�H�����]�����%�����H�L�Q�H��

Verbauplatte) zu beschränken. 

 

Ein Gleitschienenverbau kann bei tieferen Kanalgräben das Einbringen und den Rückbau erleichtern 

und erschütterungsärmer gestalten. 

 

Mit dem Erreichen der Endtiefe des Verbaus sind die Platten gegenseitig auszusteifen. Eventuelle 

Hohlräume zwischen Verbauplatten und der Kanalgrabenwand sind unverzüglich mit geeignetem 

Material (z. B. trockener Sand oder Rieselmaterial, Splitt) zu verfüllen. 

 

Verbindungslinie größer als 30° (bei ungünstigen Verhältnissen)  

bzw. 45° (bei günstigen Verhältnissen) geneigt 

 

Weist die Verbindungslinie Neigungswinkel größer als 30° bei ungünstigen Böden oder größer als 45° 

bei günstigen Böden auf, dann ist ein starrer Verbau erforderlich, der eine Bewegung des Bodens 

neben dem Graben ausschließt.  

 

Der Verbau muss zu diesem Zweck dem Aushub vorauseilen, damit keine Hohlräume zwischen der 

Verbauwand und dem anstehenden Boden verbleiben bzw. entstehen. Geeignet hierfür ist ein Verbau 

mittels Spundwänden (mit Schloss; bei Wasser), eventuell unter Einschränkung auch mittels 

Kanaldielen (u. a. falls kein Wasser ansteht oder dieses sicher abgesenkt wird). 

 

Neben dem Plattenverbau (siehe oben, auch Absenkverfahren) stehen folgende Verbauarten zur Wahl: 
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Gleitschienenverbau 

 

Beim Gleitschienenverbau liegen eine obere und eine untere Verbauplatte vor. Nach dem Einbringen 

der oberen Platte kann die untere Platte mittels senkrechter Schienen nach unten eingebaut bzw. 

rückgebaut werden. Besonders bei größeren Grabentiefen wird hierdurch das Einbringen und vor allen 

Dingen das Ziehen des Verbaus erschütterungsärmer und effizienter. 

 

Dielenkammer-Verbau 

 

Günstig ist auch der Einsatz von Dielenkammer-Verbau-Einheiten (DKE). Die an beiden Seiten des 

Grabens angeordneten Kammerelemente (Höhe: 0,75 m bis 2,0 m) bilden gleichzeitig die Führung und 

die obere Abstützung eines Verbaus mit Kanaldielen (ggf. auch Spundwanddielen mit Schloss).  

 

Die Kammerelemente werden zunächst fest am Erdreich angepresst. Die Kanaldielen werden sodann in 

die DKE eingestellt und nachgedrückt. Unten werden sie ausgesteift oder in den Boden eingespannt. Es 

ist dafür Sorge zu tragen, dass zwischen den Dielen kein Material ausrieselt bzw. sind 

Spundwanddielen mit Schloss einzusetzen oder das Wasser ist so abzusenken, dass keine 

Ausspülungen auftreten.  

 

Durch das richtungstreue Einbringen und Ziehen der Spunddielen erweist sich diese Verbauart als 

besonders verformungsarm. 

 

Felsiger Baugrund 

 

Steht schwer bis nicht rammbarer Fels an, dann können vor dem Rammen in einem angewitterten oder 

geklüfteten Fels Entspannungsbohrungen ausgeführt werden.  

 

Bei einem massiveren, wenig geklüfteten und standsicheren Fels ist die oberhalb der Grabensohle auf 

dem Fels endende Spundwand im Fußbereich zusätzlich abzusteifen. 
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Als weitere Alternative bietet sich bei anstehendem massivem und weniger geklüftetem Fels die 

Ausführung einer Trägerbohlwand (Berliner Verbau) oder die Ausführung eines herkömmlichen 

Holzverbaus an (DIN 4124). 

 

Rückbau des Verbaus 

 

Der Rückbau des Verbaus hat grundsätzlich so zu erfolgen, dass keine Auflockerungen bzw. 

Hohlräume zurückbleiben (u. a. lagenweise verdichtete Verfüllung, sukzessive mit dem Ziehen). 

 

Verlorener Verbau 

 

Beträgt der Abstand zwischen Spundwand und Gebäude weniger als 2 m, so wird empfohlen, die 

�6�S�X�Q�G�Z�D�Q�G���D�O�V���Ä�Y�H�U�O�R�U�H�Q�H�Q���9�H�U�E�D�X�³���L�P���%�R�G�H�Q���]�X���E�H�O�D�V�V�H�Q���� 

 

Bei einem nachträglichen Ziehen der Spundwand können sich nämlich durch das Schließen der beim 

Ziehen entstehenden Hohlräume Setzungen am Gebäude ergeben, deren Betrag ungefähr der Dicke 

des Spundwandprofils entspricht. 

 

Kein Nachbrechen im Straßenbereich 

 

Sollte - entgegen der o. g. Voraussetzungen - �D�X�F�K�� �L�P�� �6�W�U�D�‰�H�Q�E�H�U�H�L�F�K�� ���Ä�U�R�O�O�L�J�H�� �7�U�D�J�V�F�K�L�F�K�W�³ sowie 

eventuelle Leitungsbauwerke) und ggf. im Bereich von Einfriedungen, Gartenmauern, 

Garagenzufahrten etc. ein Nachverformen verhindert werden müssen, dann ist es erforderlich, einen 

starren Verbau vorzusehen, der eine Bewegung des Bodens neben dem Graben ausschließt.  

 

Der Verbau muss zu diesem Zweck dem Aushub vorauseilen, damit keine Hohlräume zwischen der 

Verbauwand und dem anstehenden Boden verbleiben bzw. entstehen. Geeignet hierfür ist ein Verbau 

mittels Spundwänden, eventuell unter Einschränkung auch mittels Kanaldielen (siehe oben).  
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Das Dielenkammer-Verfahren ist ebenfalls geeignet. Bei Wasserandrang ist jedoch zu berücksichtigen, 

dass zwischen den Dielen ein Ausspülen von Bodenmaterial nicht ausgeschlossen werden kann (dann 

ggf. Spundwand mit Schloss). 

 

Arbeitsweise, Erschütterungen 

 

Beim Einbringen ist ein Verfahren zu wählen, bei dem die Gebäude möglichst wenig gefährdet werden. 

So stellt - im Hinblick auf Erschütterungen und möglicher Nachsackungen der Gebäude beim 

Spundwandverbau - das Einpressen der Spundwanddielen die günstigste Lösung dar.  

 

Bei einem Einrammen muss eine hochfrequente Vibrationsramme verwendet werden, deren 

Schwingfrequenz über der Eigenfrequenz des Gebäudes liegt. Erschütterungsmessungen während der 

Rammung können empfohlen werden. 

 

In Ausnahmefällen kann Einschlagen günstiger sein als Einrammen. 

 

4.2  Kanalbau im Bereich des Baugebiets �ÄWestlich des Adlerwegs �³ in  

       Neuendettelsau 

 

Die Baugrundverhältnisse wurden oben umfassend beschrieben. 

 

Demnach sind für den Kanalbau und für die Errichtung der Schächte heterogene 

Bodenverhältnisse vorhanden. 

 

In einer Verlegetiefe des Kanals von ca. 3 m unter GOK ist im Bereich der Bohrungen 

B 1 bis B 4 von tragfähigen Sanden und Tonen auszugehen. Im Bereich der Schweren 

Rammsondierungen DPH 1a und DPH 1b können aber auch mürbe bis mittelharte 

Sandsteine nicht ausgeschlossen werden, die ggf. einen erhöhten Aufwand beim 

Lösen erforderlich machen. 
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Somit ist zwar mit guten Tragfähigkeiten innerhalb der Kanalsohle zu rechnen. 

 

Insgesamt sind die Baugrundverhältnisse jedoch aufgrund der ermittelten relativ hohen 

Grundwasserstände und der damit verbundenen Fließsandgefahr in den anstehenden 

kohäsionsarmen Sanden für den Kanalbau als ungünstig zu bewerten. Es muss ein  

± hoher Aufwand an Wasserhaltungsmaßnahmen eingeplant werden. 

 

Es wird davon ausgegangen, dass der Kanalbau zeitlich so erfolgt, dass zum 

Zeitpunkt der Kanalgrabenherstellung keine Nachbarbauwerke in der Nähe sind, die 

durch den Kanalgraben gefährdet werden könnten. 

 

Diese Situation ist durch die Planung nochmal im Detail zu überprüfen. 

 

Falls wider Erwarten in die Bodenaushubgrenzen bestehender Bauwerke gemäß DIN 

4123 eingeschnitten werden sollte, wird um Rücksprache gebeten, damit die dann 

erforderlichen Maßnahmen abgestimmt werden können. 

 

Im unbebauten Bereich kann bei den vorhandenen Baugrundverhältnissen davon 

ausgegangen werden, dass ein herkömmlicher Kanalgrabenverbau (= Plattenverbau) 

genügt. 

 

Alternativ ist es möglich, die Kanalgräben frei zu böschen. 

 

4.3  Baugruben beim Kanal- und Leitungsbau 

 

Aushub, Eignung zum Wiedereinbau 

 

Für den überwiegend sandigen Bodenaushub gilt die Bodenklasse 3 nach DIN 18300. 

Die bindigen Böden sind in die Bodenklasse 4 einzustufen. 
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Die feinteilfreien bzw. feinteilarmen Sande mit einem Feinkornanteil (Ton- / Schluff-

Gehalt) �” 15 % sind zum verdichteten Wiedereinbau geeignet. 

 

Für den mürbe - mittelharten Sandstein gilt voraussichtlich die Bodenklasse 6 (leicht 

lösbarer Fels); mit zunehmender Tiefe ist der Fels ggf. auch hart und wird dann der 

Bodenklasse 7 (schwer lösbarer Fels) zugeordnet. 

 

In felsigen Bereichen muss, wenn der Aushub mittels leistungsstarkem 

Hydraulikbagger verhindert ist, entsprechend gemeißelt werden. Der Einsatz einer 

Grabenfräse ist hier grundsätzlich ebenfalls möglich. 

 

Felsaushub fällt voraussichtlich überwiegend stückig an und ist dann nicht für den 

qualifizierten Wiedereinbau geeignet. Lediglich Sandstein, der beim Lösen zu Sand 

zerfällt und einen Feinkornanteil von maximal 15 % aufweist, kann dem Wiedereinbau 

zugeführt werden. 

 

Der Materialeinbau erfolgt prinzipiell in Lagen zu maximal 0,3 m Dicke unter jeweils 

5-facher Nachverdichtung. Beizufahrendes Fremdmaterial soll nichtbindig (d. h. 

sandig-kiesig), gut kornabgestuft und gut verdichtbar sein. 

 

Baugrubenböschungen, Verbau 

 

Für frei angelegte Baugrubenböschungen gelten in Abhängigkeit von den örtlich 

auftretenden Bodenarten die nachfolgenden maximalen Böschungsneigungen: 

 

Sand, ± schwach schluffig / tonig:    45° 

Ton, weich:            45° 

Ton, mindestens steif:        60° 

Sandstein:            70° - 80°. 
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Beim Verbau der Kanalgrabenwände sind die weiter oben im Kapitel 4.2 gemachten 

Ausführungen zu berücksichtigen. Im Übrigen kann von einem herkömmlichen 

Plattenverbau ausgegangen werden. 

 

Kanalgrabensohle 

 

Bezüglich der Gestaltung der Rohrbettung und der Auflagerung des Rohres sind die 

Empfehlungen der DIN EN 1610 zu beachten. 

 

Im Bereich der Bohrungen DPH 1a und DPH 1b wird aller Voraussicht nach in der 

Kanalgrabensohle oder auch darüber bereits der Felshorizont aufgefahren, d. h. es ist 

mit entsprechenden Erschwernissen beim Aushub zu rechnen. 

 

In felsigen Bereichen der Aushubsohle soll ein Bodenaustausch von 0,2 m - 0,3 m 

Dicke vorgenommen werden, damit sich das Kanalrohr nicht punktuell "aufhängt". 

 

Falls vorhanden, sind gering tragfähige, aufgeweichte Bereiche aus der Grabensohle 

zu entfernen und gegen verdichtbares Material auszutauschen. 

 

Zur besseren Bearbeitbarkeit der sandigen Rohrgrabensohle kann es sinnvoll sein, 

eine dünne kiesige Tragschicht einzubauen. 

 

Wasserhaltung 

 

Grundwasser wurde in allen Bohrungen zwischen 1,05 m (B 4) und 2,63 m (B 1) unter 

GOK festgestellt. 

 

Aufgrund des hoch anstehenden Grundwassers wird es erforderlich, für die 

Gründungsarbeiten eine Wasserhaltung zu betreiben. 
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In Abhängigkeit von der Grabentiefe und von den jeweiligen Grundwasserständen wird 

die Grabensohle bereichsweise bis zu ca. 2 m (örtlich ggf. auch tiefer) unterhalb des 

Grundwasserspiegels liegen. Es muss hier mit einem Wasserzufluss von bis zu ca. 

3 l/s bis zu 5 l/s (pro 10 m Stranglänge) gerechnet werden. 

 

Prinzipiell ist es zur sicheren Bauausführung bzw. zum sicheren Gründen des 

Kanalrohrs erforderlich, das Grundwasser bis mindestens 0,5 m unter 

Kanalgrabensohle abzusenken. 

 

Bei einem erforderlichen Grundwasserabsenkungsbetrag von > 1 m ist bei den 

anstehenden, zum Teil gut durchlässigen Sanden die Ausführung einer offenen 

Wasserhaltung als problematisch einzuschätzen.  

 

Der Erfahrung nach gelingt eine offene Wasserhaltung nur mit entsprechend sehr 

großem technischen Aufwand und ist dann mit einem hohen Risiko (z. B. hinsichtlich 

�G�H�U���%�|�V�F�K�X�Q�J�V�V�W�D�E�L�O�L�W�l�W���D�X�I�J�U�X�Q�G���Ä�)�O�L�H�‰�V�D�Q�G�J�H�I�D�K�U�³�����Y�H�U�E�X�Q�G�H�Q���� 

 

Bei einer Verlegetiefe des Kanals, die eine Absenkung des Grundwassers von > 0,5 m 

erforderlich macht, wird im Sinne eines reibungslosen und sicheren Bauablaufs eine 

geschlossene Wasserhaltung (bestehend aus gebohrten Filterbrunnen, z. B. 8 m bis 

10 m Tiefe, Filterrohrdurchmesser 0,3 m bis 0,5 m, Vakuumlanzen / Spülfilterlanzen 

oder ggf. mittels Tiefendränage) empfohlen. Einschränkend muss hier hinzugefügt 

werden, dass die Ausbildung des Absenktrichters ab Erreichen der Felsoberkante  

reduziert ist. Es kann daher erforderlich werden, die geschlossene Wasserhaltung 

durch eine offene Wasserhaltung zu ergänzen. 

 

Bei höher liegenden Kanalsohlen kann zunächst versucht werden, die andrängenden 

Wassermassen mittels offener Wasserhaltung (Pumpensümpfe und angeschlossene 

Sohlwasserdränage) abzuziehen. Erst wenn das nicht gelingen sollte, müsste eine 

aufwendigere geschlossene Wasserhaltung betrieben werden. 
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5  Straßenbau 

 

5.1  Bauklassen gemäß RStO 2001 bzw. Belastungsklassen gemäß RStO 12/24 

 

Die Bauklassen der RStO (Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von 

Verkehrsflächen) 2001 wurden mit Einführung der RStO 12/24 geändert. Die 

Einstufung erfolgt nun in Abhängigkeit von den äquivalenten 10-t-Achsübergängen in 

sog. Belastungsklassen. 

 

Die ehemaligen Bauklassen der RStO 2001 können in etwa mit den 

Belastungsklassen der RStO 12/24 gemäß nachfolgender Tabelle 5  verglichen 

werden. 

 

Tabelle 5 :  Bauklassen (RStO 2001) und Belastungsklassen (RStO 12/24) 

 
RStO 2001 RStO 12/24 

Bemessungs-
relevante 

Beanspruchung 
(äquivalente 10-t-
Achsübergänge in 

Mio.) 

Bau-
klasse 

Straßenart 

Dimensionierungsreleva
nte Beanspruchung 
(äquivalente 10-t-

Achsübergänge in Mio.) 

Belastungskla
sse 

 (RStO 12/24) 

> 32 SV Schnellverkehrs-
straße, 

Industriesammel-
straße 

> 32 Bk100 

> 10 bis 32 I > 10 bis 32 Bk32 

> 3 bis 10 II > 3,2 bis 10 Bk10 
Hauptverkehrsstraße

, Industriestraße, 
Straße im 

Gewerbegebiet > 0,8 bis 3 III 
> 1,8 bis 3,2 Bk3,2 

Wohnsammelstraße, 
Fußgängerzone mit 

Ladeverkehr 

> 1,0 bis 1,8 Bk1,8 

> 0,3 bis 0,8 IV > 0,3 bis 1,0 Bk1,0 

> 0,1 bis 0,3 V Anliegerstraße,  
befahrbarer 
Wohnweg, 

Fußgängerzone 

< 0,3 Bk0,3 
< 0,1 VI 
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5.2  Ermittlung der Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus  

 

Das Gebiet liegt in der Frosteinwirkungszone II gemäß RStO 12/24. Im 

oberflächennahen Bereich des Baugebiets (also im Niveau eines künftigen 

Erdplanums) liegen (sehr) schwach schluffige Sande und Ton-Sand-Gemische vor. 

 

Gemäß ZTVE-StB 17 sind diese Böden sowohl als gering bis mittel frostempfindlich 

(Frostempfindlichkeitsklasse F 2) als auch sehr frostempfindlich 

(Frostempfindlichkeitsklasse F 3) einzustufen. 

 

Da die Verhältnisse unterschiedlich sind, wird empfohlen, einheitlich und auf der 

sicheren Seite liegend von einem F 3-Boden auszugehen. 

 

Bei F 3-Böden ergibt sich die Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus bei den 

Belastungsklassen gemäß nachfolgender Tabelle 6 . 

 

Tabelle 6 :  Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus 

 

Frostempfindlichkeitsklasse 
Dicke in cm bei Belastungsklasse 

Bk100 bis Bk10 Bk3,2 bis Bk1,0 Bk0,3 

F 3 65  60 50 

 

Gemäß RStO 12/24 ermitteln sich entsprechend der örtlichen Verhältnisse für die o. g. 

Schichten die in der nachfolgenden Tabelle 7  fett hervorgehobenen Mehr- oder 

Minderdicken. 
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Tabelle 7 :  Mehr- oder Minderdicken infolge örtlicher Verhältnisse 

 

Örtliche Verhältnisse A B C D E 

Frosteinwirkung 

Zone I ± 0 cm     

Zone II + 5 cm     

Zone III + 15 cm     

Kleinräumige 
Klimaunterschiede 

Ungünstige Klimaeinflüsse, 
z. B. durch Nordhang oder in  

Kammlagen von Gebirgen 
 + 5 cm    

Keine besonderen Klimaeinflüsse  ± 0 cm    

Günstige Klimaeinflüsse bei  
geschlossener seitlicher Bebauung 

entlang der Straße 
 - 5 cm    

Wasserverhältnisse 
im Untergrund 

Kein Grund- und Schichtenwasser 
bis in eine Tiefe von 1,5 m unter 

Planum 
  ± 0 cm   

Grund- oder Schichtenwasser  
dauernd oder zeitweise höher  

als 1,5 m unter Planum 
  + 5 cm   

Lage der Gradiente 

Einschnitt, Anschnitt    + 5 cm  

Geländehöhe bis D �D�P�P���”�����������P    ± 0 cm  

Damm > 2,0 m    - 5 cm  

Entwässerung der 
Fahrbahn/ 

Ausführung der 
Randbereiche 

Entwässerung der Fahrbahn über 
Mulden, Gräben bzw. Böschungen 

    ± 0 cm 

Entwässerung der Fahrbahn und 
Randbereiche über Rinnen bzw. 

Abläufe und Rohrleitungen 
    - 5 cm 

 

Es ergibt sich somit eine Mehrdicke von A + B + C + D + E = 5 + 0 + 5 + 0 + 0 =  

10 cm. 
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Die Gesamtdicke ergibt sich somit bei einem F 3-Boden für die jeweiligen 

Belastungsklassen wie folgt: 

 

Bk100 bis Bk10:   65 cm + 10 cm = 75 cm 

Bk3,2 bis Bk1,0:   60 cm + 10 cm = 70 cm 

Bk0,3:        50 cm + 10 cm = 60 cm. 

 

Seitens der Planung muss entschieden werden, ob die Entwässerung der Fahrbahn 

über Rinnen bzw. Abläufe und Rohrleitungen erfolgen soll. Für diesen Fall könnte die 

o. g. Gesamtdicke um 5 cm reduziert werden. 

 

5.3  Beurteilung der Tragfähigkeit des Untergrunds bzw. Unterbaus  

 

Auf der OK Tragschicht ist in Abhängigkeit von der Bauweise ein Tragfähigkeitsbeiwert 

von mindestens Ev2 �• 120 MN/m2 bzw. Ev2 �• 150 MN/m2 nachzuweisen. 

 

Gemäß RStO 12/24 und ZTVE-StB 17 muss im Erdplanum durch Lastplattendruck-

versuche gemäß DIN 18134 ein Tragfähigkeitsbeiwert von Ev2 �• 45 MN/m2 erzielt 

werden. 

 

Es wird davon ausgegangen, dass in den überwiegend sandigen Bereichen des 

Erdplanums die erforderliche Tragfähigkeit (Ev2 �t 45 MN/m²) relativ unproblematisch 

erzielt werden kann. 

 

In bindigen Abschnitten des Erdplanums wird es hingegen erforderlich werden, 

Ertüchtigungsmaßnahmen im Erdplanum vorzunehmen, um die erforderliche 

Tragfähigkeit (Ev2 �t 45 MN/m²) zu erzielen. 
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Mehraushub und Bodenaustausch   

 

Falls gering tragfähige, weiche Bodenabschnitte im Erdplanum festgestellt werden, 

erfolgt ein Mehraushub und Bodenaustausch von etwa 0,3 m Dicke gegen 

verdichtungsfähiges, nichtbindiges Material, wobei die Aushubsohle 5-mal 

nachverdichtet werden soll. 

 

Alternativ und bei Bedarf ergänzend:  

 

Eindrücken von Schroppen 

 

Für den Fall, dass wider Erwarten sehr weiche Bereiche in der Aushubsohle auftreten, 

wird empfohlen, eine gewisse Menge an Steinen (sog. Schroppen, Durchmesser  

5 cm bis 12 cm) im Leistungsverzeichnis vorzuhalten.  

 

Diese können in die Aushubsohle so lange lagenweise eingedrückt werden, bis eine 

offensichtliche Standfestigkeit der Sohle erreicht ist. 

 

Wenn die Schroppen nicht mehr eingedrückt werden können, muss auf 

kornabgestuftes Material umgestellt werden. Andernfalls würden in den Schroppen 

unzulässige Porenhohlräume verbleiben. 

 

Alternativ:  

 

Einfräsen von Kalk-Zement-Mischbinder 

 

Der Kalk bzw. der Kalk-Zement-Mischbinder (Mischungsverhältnis 70 : 30) kann vor 

Ort eingefräst werden. Es empfiehlt sich eine Zugabe von ca. 3 Gewichtsprozent 

Weißfeinkalk bzw. Mischbinder. Bei einer zu bearbeitenden Tiefe von 0,3 m ergibt das 

eine Menge von ca. 18 kg Kalk bzw. Mischbinder pro m². 
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Beim Kalkstabilisieren muss eine übermäßige Staubentwicklung weitestgehend 

vermieden werden. 

 

Die vorgenannten Angaben gelten vorbehaltlich einer noch auszuführenden  

Eignungsprüfung gemäß ZTVE-StB 17 bzw. TP BF-StB, Teil B 11.3. Weiterhin muss 

der zu verbessernde Boden u. a. im Hinblick auf den Sulfatgehalt untersucht werden, 

um die Gefahr des Aufquellens (Ettringitbildung) abschätzen zu können. 

 

Es kann davon ausgegangen werden, dass nach Durchführung einer der o. g. 

Maßnahmen der auf dem Planum erforderliche Verformungsmodul von mindestens 

Ev2 = 45 MN/m² erreicht bzw. eine dauerhaft sichere Standfestigkeit erzielt wird. 

 

5.4  Allgemeine Angaben zum Erdbau 

 

Material wird grundsätzlich in Lagen von maximal 0,3 m Dicke (jede Lage mindestens 

5-mal verdichtet) eingebaut. 

 

 

6  Gebäudegründung 

 

6.1  Baugrund- und Grundwasserverhältnisse 

 

Für die unterkellerten Gebäudegründungen (B 1 - B 4) sind die anstehenden 

mitteldicht gelagerten Sande und steifen bzw. halbfesten Tone sowie die mürbe bis 

mittelharten Sandsteine als günstig und tragfähig zu bewerten. 

 

Bei einer unterkellerten Bauweise kann die Gründung der Bauwerke daher flach, also 

auf Streifen- bzw. Einzelfundamenten oder auf einer Bodenplatte erfolgen. 

 

Grundwasser wurde in diesen Bohrungen zwischen 1,05 (B 4) und 2,63 (B 1) m unter 

GOK festgestellt. 
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Bei einer normal tief unterkellerten Bauweise mit einer Gründungssohle von ca. 3,0 m 

unter GOK ist im Bereich der Bohrungen B 1 mit mürbe bis mittelharten Sandsteinen 

zu rechnen, die sehr gut tragfähig sind. Stellenweise können lockergesteinsartig 

zersetzte Bereiche auftreten, die ebenfalls als tragfähig eingestuft werden. 

 

Bei den Bohrungen B 2 bis B 4 wurden tragfähige Tone von steifer und halbfester 

Konsistenz sowie ebenfalls tragfähige (sehr) schwach schluffige Sande erbohrt. 

 

Im Hinblick auf die Gründung etwaiger nicht unterkellerter Bauwerke liegen (aufgrund 

der oberflächennahen Auflockerungen und insbesondere aufgrund der bei Bohrung  

B 2 bis 1,6 m unter GOK und bei B 3 bis 2,8 m unter GOK reichenden, nicht 

tragfähigen Tone) ungünstige Gründungsverhältnisse vor. Hier werden entsprechende 

Bodenaustauschmaßnahmen erforderlich oder aber die nicht tragfähigen, 

aufgelockerten bzw. aufgeweichten Tone werden durchgründet. 

 

6.1.1  Sohlwiderstand, Steifemodul, Bettungsmodul 

  für den Bereich der Bohrung B 1 (Sandstein) 

 

Ausgehend von einem mürbe bis mittelharten Fels mit einem mittelständigen 

Trennflächengefüge kann für eine Gründung auf Streifen- oder Einzelfundamenten, die 

bis auf den Sandstein geführt werden, ein Bemessungswert des Sohlwiderstands �1R,d 

von mindestens 1 200 kN/m² (gemäß DIN EN 1997-1:2009-09 bzw. DIN 1054:2010-

12) an-gegeben werden. 

 

Der früher geläufige aufnehmbare Sohldruck �1zul gemäß DIN 1054:2005-01  

(= zulässige Bodenpressung) wird mit 850 kN/m² angesetzt. 
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Steifemodul 

 

Der Steifemodul wird mit ES = 100 MN/m2 angegeben. 

 

Bettungsmodul 

 

Bei einer Plattengründung (biegesteif bewehrte Bodenplatte) auf einer dünnen 

Ausgleichs- bzw. Bettungsschicht / Sauberkeitsschicht über der Sandsteinoberkante 

kann zur Dimensionierung nach dem Bettungsmodulverfahren ein vorläufiger 

Bettungsmodul von kS = 50 000 kN/m3 zugrunde gelegt werden.  

 

Wird das Einheitsbettungszahlverfahren von TERZAGHI eingesetzt, dann kann von einer 

Einheitsbettungszahl von C0 = 150 000 kN/m3 ausgegangen werden. 

 

6.1.2  Sohlwiderstand, Steifemodul, Bettungsmodul 

  für den Bereich der Bohrung B 3 (bindiger Boden) 

 

Für die Gründung auf Streifenfundamenten auf tonig-schluffigem Boden mit steifer - 

halbfester Konsistenz können die nachstehenden Werte der Tabellen 8.1  

(Sohlwiderstand) bzw. 8.2 (zulässige Bodenpressung) zugrunde gelegt werden. 
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Tabelle 8.1 :  Bemessungswerte des Sohlwiderstands �1R,d  

gemäß DIN EN 1997-1:2009-09 bzw. DIN 1054:2010-12 

 

Kleinste 
Einbindetiefe des 

Fundaments 

Bemessungswerte �1R,d des Sohlwiderstands in kN/m²  
bei Streifenfundamenten auf tonig-schluffigem Boden  

(UM, TL, TM nach DIN 18196) mit Breiten b bzw. b´ von 0,5 m bis 2 m 
und einer Konsistenz 

[m] steif 
steif -  

halbfest 
halbfest halbfest - fest fest 

0,5 170 205 240 315 390 

1,0 200 240 290 370 450 

1,5 220 290 350 425 500 

2,0 250 320 390 475 560 

Achtung: Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte des Sohlwiderstands, kei ne aufnehmbaren Sohldrücke 
nach DIN 1054:2005-01 und keine zulässigen Bodenpressungen nach DIN 105 4:1976-11. 

 

Tabelle 8.2 :  Aufnehmbarer Sohldruck �1zul gemäß DIN 1054:2005-01 bzw. zulässige 

Bodenpressungen (Sohlnormalspannung) gemäß DIN 1054:1976-11 

 

Kleinste 
Einbindetiefe des 

Fundaments 

Aufnehmbarer Sohldruck �1zul in kN/m² bzw. zulässige Bodenpressungen 
bei Streifenfundamenten auf tonig-schluffigem Boden  

(UM, TL, TM nach DIN 18196) mit Breiten b bzw. b´ von 0,5 m bis 2 m 
und einer Konsistenz 

[m] steif 
steif -  

halbfest 
halbfest halbfest - fest fest 

0,5 120 145 170 225 280 

1,0 140 170 210 265 320 

1,5 160 205 250 305 360 

2,0 180 230 280 340 400 

 

Für Fundamentbreiten zwischen 2 m und 5 m müssen die Tabellenwerte um 10 % je 

Meter zusätzlicher Fundamentbreite vermindert werden, falls solche Fundamente 

überschlägig nach den Tabellen bemessen werden. 
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Für Einzelfundamente mit einem Seitenverhältnis von < 2,0 können die in den 

Tabellen angegebenen Werte um 20 % erhöht werden. 

 

Ein abmindernder Einfluss von Grundwasser muss nicht berücksichtigt werden. Er ist 

in den Tabellenwerten bereits enthalten. 

 

Bei außermittigem Lastangriff ist die Fundamentfläche auf eine Teilfläche zu 

verkleinern, deren Schwerpunkt der Lastangriffspunkt ist. 

 

Steifemodul 

 

Dem in Höhe der Gründungssohle anstehenden Baugrund wird ein Steifemodul von 

ca. Es = 8 MN/m² zugeordnet. 

 

Bettungsmodul 

 

Bei einer Plattengründung nach dem Bettungsmodulverfahren kann zur 

Dimensionierung ein Bettungsmodul von kS = 8 000 kN/m³ angesetzt werden. 

 

Wird das Einheitsbettungszahlverfahren von TERZAGHI eingesetzt, kann von einer 

Einheitsbettungszahl von C0 = 24 000 kN/m³ ausgegangen werden. 

 

6.1.3  Sohlwiderstand, Steifemodul, Bettungsmodul 

  für den Bereich der Bohrungen B 2 und B 4 (nichtbindiger Boden) 

 

Für die Gründung auf Streifenfundamenten auf nichtbindigem Boden mit mitteldichter 

Lagerung können die nachstehenden Werte der Tabellen 9.1  (Sohlwiderstand) bzw. 

9.2 (Bodenpressung) zugrunde gelegt werden. 
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Tabelle 9.1 :  Bemessungswerte des Sohlwiderstands �1R,d  

gemäß DIN EN 1997-1:2009-09 bzw. DIN 1054:2010-12 

 

Kleinste Einbindetiefe des 
Fundaments 

Bemessungswerte �1R,d des Sohlwiderstands in kN/m²  
bei Streifenfundamenten auf nichtbindigem Baugrund mit Breiten 

b bzw. b´ 

[m] 0,5 m 1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3,0 m 

0,5 170 250 275 235 210 185 

1 230 310 300 260 230 205 

1,5 290 370 330 290 245 215 

2 335 420 355 300 260 235 

bei Bauwerken mit Einbindetiefen  
0,3 m �” d �” 0,5 m bei 

Fundamentbreite  
b bzw. b´ �•�����������P 

130 

Achtung: Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte des Sohlwiderstands, keine auf nehmbaren Sohldrücke 
nach DIN 1054:2005-01 und keine zulässigen Bodenpressungen nach DIN 105 4:1976-11. 

 

Tabelle 9.2 :  Aufnehmbarer Sohldruck �1zul gemäß DIN 1054:2005-01 bzw. zulässige  

     Bodenpressungen (Sohlnormalspannung) gemäß DIN 1054:1976-11 

 

Kleinste Einbindetiefe des 
Fundaments 

Aufnehmbarer Sohldruck �1zul in kN/m² bzw. zulässige 
Bodenpressungen bei Streifenfundamenten auf nichtbindigem 

Baugrund mit Breiten  
b bzw. b´ 

[m] 0,5 m 1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3,0 m 

0,5 120 180 200 170 150 130 

1 160 220 215 185 160 145 

1,5 205 265 235 205 175 155 

2 240 300 250 215 185 170 

bei Bauwerken mit Einbindetiefen  
0,3 m �” d �” 0,5 m bei 

Fundamentbreite  
b bzw. b´ �•�����������P 

90 
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Für Fundamentbreiten zwischen 3 m und 5 m müssen die Werte in der letzten Spalte 

um 10 % je Meter zusätzlicher Fundamentbreite vermindert werden, falls solche  

Fundamente überschlägig nach den Tabellen bemessen werden. 

 

Für Einzelfundamente mit einem Seitenverhältnis von < 2,0 können die in den 

Tabellen angegebenen Werte um 20 % erhöht werden. 

 

Bei außermittigem Lastangriff ist die Fundamentfläche auf eine Teilfläche zu ver-

kleinern, deren Schwerpunkt der Lastangriffspunkt ist (Abminderungsfaktor, vgl.  

DIN 1054, Kap. 7.7.2.4). 

 

Steifemodul 

 

Dem in Höhe der Gründungssohle anstehenden Baugrund wird ein Steifemodul von 

ca. Es = 30 MN/m² zugeordnet. 

 

Bettungsmodul 

 

Bei einer Plattengründung nach dem Bettungsmodulverfahren kann zur 

Dimensionierung ein Bettungsmodul von kS = 20 000 kN/m3 angesetzt werden. 

 

Wird das Einheitsbettungszahlverfahren von TERZAGHI eingesetzt, dann kann von einer 

Einheitsbettungszahl von C0 = 60 000 kN/m3 ausgegangen werden.  

 

Gründung des Fußbodens  

 

Nach dem Nachverdichten der Aushubfläche kann der Fußboden auf einer mindestens 

0,15 m dicken Tragschicht aus Mineralgemisch errichtet werden. 

 

Wenn diese ohne Feinteile hergestellt wird (z. B. Korngemisch 2/32), dann dient diese 

Schicht auch als Sperre gegen kapillar aufsteigende Bodenfeuchtigkeit. 
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Unterschiedliche Gründungstiefen  

 

Zwischen unterschiedlich tief gegründeten Bauteilen (Übergänge von nicht 

unterkellerten zu unterkellerten Bauteilen) ist der Arbeitsraum unter 30° abzutreppen 

und mit Magerbeton zu verfüllen. Andernfalls müssten die Wände des tieferliegenden 

Bauteils entsprechend gegen den Erddruck bemessen werden. 

 

Erddruck 

 

Die Größe des Erddrucks auf die Kelleraußenwände hängt von deren Nachgiebigkeit 

ab. Werden die Außenwände aus Beton hergestellt, so liegen wegen der relativen 

Unnachgiebigkeit erhöhte Erddruckbedingungen vor. Bei nachgiebigerem Mauerwerk 

kann der aktive Erddruck angesetzt werden. 

 

6.2  Baugrube 

 

Aushub, Eignung zum Wiedereinbau 

 

Der Aushub kann im nicht felsigen Bereich auf herkömmliche Art und Weise mit dem 

Bagger erfolgen. In bereichsweise möglichen felsigen Bereichen muss, wenn der 

Aushub mittels leistungsstarkem Hydraulikbagger verhindert ist, entsprechend 

gemeißelt werden. Der Einsatz einer Grabenfräse ist hier grundsätzlich ebenfalls 

möglich. 

 

Für den sandigen Bodenaushub gilt - überwiegend - die Bodenklasse 3 nach DIN 

18300. Die anfallenden tonigen Böden sind in die Bodenklasse 4 einzustufen. Falls 

ausgeprägt plastische Tone oder Bodenschichten mit einem Steinanteil > 30 % 

angetroffen werden, gilt die Bodenklasse 5. 
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Für den Sandstein gilt voraussichtlich die Bodenklasse 6 (leicht lösbarer Fels); mit 

zunehmender Tiefe kann die Bodenklasse 7 (schwer lösbarer Fels) nicht völlig 

ausgeschlossen werden. 

 

Sandig-kiesiges Aushubmaterial kann nur dann zum Wiedereinbau verwendet werden, 

wenn der Feinkornanteil (Ton- / Schluffgehalt) 15 % nicht übersteigt. 

 

Die Tone sowie die schluffigen Sande können ohne vorherige Aufbereitung (z. B. 

Stabilisierung mittels Beifräsung von Kalk-Zement-Gemisch) nicht zum qualifizierten 

Wiedereinbau verwendet werden, es sei denn, sie finden Verwendung als 

Verfüllmaterial in Bodenbereichen ohne Anspruch an die Setzungsfreiheit. 

 

Felsaushub fällt voraussichtlich überwiegend stückig an und ist dann nicht für den 

qualifizierten Wiedereinbau geeignet. Lediglich Sandstein, der beim Lösen zu Sand 

zerfällt und einen Feinkornanteil von maximal 15 % aufweist, kann dem Wiedereinbau 

zugeführt werden. 

Der Materialeinbau erfolgt prinzipiell in Lagen zu maximal 0,3 m Dicke unter jeweils 

5-facher Nachverdichtung. Beizufahrendes Fremdmaterial soll nichtbindig (d. h. 

sandig-kiesig), gut kornabgestuft und gut verdichtbar sein. 

 

Der Nachweis der erzielten Lagerungsdichte und Tragfähigkeit kann mittels 

Rammsondierungen und / oder Lastplattendruckversuchen erfolgen, wobei eine 

mitteldichte bis dichte Lagerung der eingebauten Bodenschichten nachzuweisen ist. 

 

Gründungssohle 

 

Gründungssohlen sind grundsätzlich 5-fach nachzuverdichten. 

 

Der mürbe Sandstein kann beim Lösen zu Sand bzw. zu einzelnen Sandsteingeröllen 

zerfallen. Um die bei den Aushubarbeiten entstandenen Auflockerungen rückgängig zu 

machen, ist die Sohle 5-mal nachzuverdichten. 
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Die Aushubsohle ist außerdem ± witterungsempfindlich. Um Auflockerungen und 

Aufweichungen zu vermeiden, soll unverzüglich eine Sauberkeitsschicht aufgebracht 

werden. 

 

Sollten beim Verdichten wider Erwarten Nachgiebigkeiten in der Gründungssohle 

auftreten, wird ein Bodenaustausch von geringer Dicke erforderlich. 

 

Böschungen / Verbau 

 

Für frei angelegte Baugrubenböschungen gelten in Abhängigkeit von den örtlich 

auftretenden Bodenarten die nachfolgenden maximalen Böschungsneigungen (unter 

der Voraussetzung, dass das Grundwasser bis mindestens 0,5 m unter 

Böschungssohle zuverlässig abgesenkt ist). 

 

Sand, ± schwach schluffig / tonig:    45° 

Ton, weich:            45° 

Ton, mindestens steif:        60° 

Sandstein:            70° - 80°. 

 

Böschungen sollen zum Schutz vor Ausspülungen mittels Folien abgedeckt werden. 

 

Sollten wider Erwarten beengte Verhältnisse vorliegen, dann muss die Baugrube  

(z. B. mittels Berliner Verbau = Trägerbohlwandverbau) verbaut werden. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass Spundwände und Verbauträger nicht in den 

Felshorizont eingerammt werden können. Im Bedarfsfall muss hier also entsprechend 

vorgebohrt werden.  
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Wasserhaltung  

 

Grundwasser wurde im Bereich der Bohrungen B 1 bis B 4 in einer Tiefe zwischen 

1,05 m (B 4) und 2,63 m (B 1) unter GOK angetroffen.  

 

Im Wesentlichen können die Angaben aus dem Kapitel 4.3 analog angenommen 

werden. 

 

Zur Durchführung der Wasserhaltung ist eine wasserrechtliche Genehmigung 

einzuholen. 

 

Aufgrund des bei der Grundwasserabsenkung entstehenden Absenktrichters, welcher 

- insbesondere bei einer geschlossenen Wasserhaltung - ± weit in die benachbarten 

Grundstücke hineinreicht, wird die Durchführung einer Beweissicherung bei den 

betroffenen Anwesen empfohlen. 

 

Nachbarbebauung 

 

Seitens der Planung ist zu prüfen, ob beim Herstellen der Baugrube in die 

Bodenaushubgrenzen bereits bestehender Bauwerke eingegriffen wird. 

 

6.3  Sicherung der Gebäude gegen Wasser  

 

Das Wasser kann zu Zeiten hoher Grundwasserstände bis zur Geländeoberkante 

ansteigen. Die Bauwerke sind daher entsprechend abzudichten und gegen Auftrieb zu 

sichern. 

 

Der Bemessungswasserstand soll geländegleich angesetzt werden. 
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Die Bauwerke sind gemäß DIN 18533-1 (Situation 2.2-E) vor drückenden Wässern zu 

schützen. Entweder erfolgt dies mittels sog. Schwarzabdichtung oder besser durch 

Herstellung eines sog. wasserundurchlässigen Betons gemäß DIN 1045 (Beton mit 

erhöhtem Wassereindringwiderstand). 

 

Kellerabgänge, Lichtschächte und Tiefgaragenabfahrten müssen entsprechend  

gesichert werden. 

 

 

7  Bodenkennwerte / Bodengruppen /  

Bodenklassen / Homogenbereiche 

 

Für Berechnungs- und Dimensionierungszwecke können die Bodenkennwerte der  

folgenden Tabelle 10  angesetzt werden. 
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Tabelle 10 :  Charakteristische Bodenkennwerte, Bodengruppen, Bodenklassen 

 

Material 

Wichte  
feuchter 
Boden 

Wichte 
Boden 
unter 

Auftrieb 

Winkel 
der  

inneren 
Reibung 

Kohä-
sion 

Steife-
modul 

Boden-
gruppen 
gemäß 

DIN 
18196 

Boden-
klassen 
gemäß 

DIN 
18300: 
2012-09 

�� �J́ �I c´ Es   

 kN/m³ kN/m³ ° kN/m² MN/m² - - 

B
au

gr
un

ds
ch

ic
ht

en
 / 

H
om

og
en

be
re

ic
he

 

O Oberboden 16 - 18 6 - 8 15 0 - OH 1 

A 

Auffüllung, 
Ton-Sand-
Gemisch, 

weich (- steif) 

18 8 22,5 1 - 5 3 - 5 
[TL /  
TM] 

4 (5) 

B 

Sand, 
(sehr) schwach 

schluffig 
18 - 19 10 - 11 32,5 0 30 

SE / SW 
/ SU 

3 

Ton, 
weich 17,5 8 22,5 2 - 5 3 - 5 

TL /  
TM /  
(TA) 

4 (5) 
Ton, 
steif 

19 9 22,5 1 - 5 8 

Ton, 
halbfest 

20 10 27,5 10 12 

X 

Sandstein, 
mürbe - 

mittelhart 
(mit weiterer 
Tiefe auch 

hart?!) 

22 12 40 50 100 - 

6  
(mit 

weiterer 
Tiefe 
auch 
7?!) 

 

Bodenklassen / Homogenbereiche 

 

Die gemäß DIN 18300:2012-09 zu erwartenden Bodenklassen können den  

Tabellen  1 und 10 entnommen werden. 
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Die Tone / Schluffe sind meist als Tone / Schluffe von leichter bis mittlerer Plastizität  

(TL / TM = Bodenklasse 4) ausgebildet. Sie können örtlich jedoch auch ausgeprägt 

plastisch sein (TA = Bodenklasse 5). 

 

Nach der neuen DIN 18300:2015-08 anzugebende Homogenbereiche sind im 

vorliegenden Gutachten ebenfalls in den Tabellen  1 und 10 mit angegeben. 

 

Verdichtbarkeitsklassen 

 

In der nachfolgenden Tabelle 11  sind die Verdichtbarkeitsklassen aufgelistet. 

 

Tabelle 11 :  Verdichtbarkeitsklassen 

 

Verdichtbarkeitsklasse Kurzbeschreibung Bodengruppe (DIN 18196) 

V 1 
nichtbindige bis schwach 
bindige, grobkörnige und 
gemischtkörnige Böden 

GW, GI, GE, SW, SI, 
SE, GU, GT, SU, ST 

V 2 
bindige, gemischtkörnige 

Böden 
GU*, GT*, SU*, ST* 

V 3 bindige, feinkörnige Böden UL, UM, TL, TM 

 

 

8  Schlussbemerkungen 

 

Die Untersuchungen haben ergeben, dass für den Kanalbau in einer Verlegetiefe von 

ca. 3 m unter GOK mit tragfähigen Sanden und Tonen, aber auch mürbe bis 

mittelharten Sandsteinen auszugehen ist, was ggf. einen erhöhten Aufwand beim 

Lösen erforderlich macht. 

 

Hinsichtlich des Kanalbaus kann ein herkömmlicher Plattenverbau Anwendung finden, 

sofern keine benachbarten Bauwerke in Mitleidenschaft gezogen werden. Die 

Kanalgräben können alternativ frei angelegt werden. 
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  1   Übersichtslageplan (M = 1 : 25 000) 
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3.0   Legende 

3.1 - 3.4  Bohrprofile B 1 - B 4 

 

4.1 - 4.6  Rammdiagramme DPH 1 - DPH 6 

 

5   Baugrundaufschlüsse nebeneinander 

   in höhenmäßiger Abhängigkeit 

 

6   Grundwasseranalyse gemäß DIN 4030  

 

7.1 - 7.3  Bestimmung des Wasserdurchlässigkeitsbeiwerts 

   (k-Wert) in situ 

 

8   Ergebniszusammenstellung der Analysenwerte 
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+ Chemische Prüfberichte 
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[@ANALYNR_START=420728]

[@BARCODE= | |R]

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Geotechnik Prof. Dr. Gründer GmbH
Lindelburger Straße 1
90602 Pyrbaum

Datum 19.11.2025

27018085Kundennr.

PRÜFBERICHT 
Auftrag 3769412 61125 Erschließung BG Westlich des Adlerwegs in 

Neuendettelsau
Analysennr. 420728 Bodenmaterial/Baggergut

13.11.2025Probeneingang
Keine AngabeProbenahme
MP AuffüllungenKunden-Probenbezeichnung

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Analyse in der Fraktion < 2mm
Masse Laborprobe
Trockensubstanz
Wassergehalt
Kohlenstoff(C) organisch (TOC)

EOX
Königswasseraufschluß
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)
Thallium (Tl)
Zink (Zn)
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC)

Kohlenwasserstoffe C10-C40

Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen
Fluoren
Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen
Pyren
Benzo(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Dibenzo(ah)anthracen
Benzo(ghi)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren

kg
%
%
%

mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

DIN 19747 : 2009-07
DIN 19747 : 2009-07

DIN EN 15934 : 2012-11
Berechnung aus dem Messwert

DIN EN 15936: 2012-11 Verfahren 
B

DIN 38414-17 : 2017-01
DIN EN ISO 54321 : 2021-04

DIN EN 16171 : 2017-01
DIN EN 16171 : 2017-01
DIN EN 16171 : 2017-01
DIN EN 16171 : 2017-01
DIN EN 16171 : 2017-01
DIN EN 16171 : 2017-01

DIN EN ISO 12846 : 2012-08

DIN EN 16171 : 2017-01
DIN EN 16171 : 2017-01

DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA 
KW/04 : 2019-09

DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA 
KW/04 : 2019-09

DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05

0,86

<0,30

11
22

0,27
37
22
35

<0,05
0,2
71

<50

<50

<0,010 (NWG)
<0,010 (NWG)
<0,010 (NWG)
<0,010 (NWG)

<0,050 (+)
<0,010 (NWG)

0,053
<0,050 (+)
<0,050 (+)
<0,050 (+)
<0,050 (+)

<0,010 (NWG)
<0,050 (+)

<0,010 (NWG)
<0,050 (+)
<0,050 (+)

°

°

°

2,9
80,7
19,3

 0,01
 0,1

 0,1

 0,3

 0,8
 2

 0,13
 1
 1
 1

 0,05
 0,1
 6

 50

 50

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

Feststoff 

D
O

C
-0

-1
89

84
29
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
Dr. Torsten Zurmühl
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Datum 19.11.2025

27018085Kundennr.
PRÜFBERICHT

MP AuffüllungenKunden-Probenbezeichnung
Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

PAK EPA Summe gem. 
ErsatzbaustoffV
PAK EPA Summe gem. 
BBodSchV 2021
PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
PCB 7 Summe gem. 
ErsatzbaustoffV
PCB 7 Summe gem. BBodSchV 
2021

Eluatanalyse in der Fraktion <32 
mm
Fraktion < 32 mm
Fraktion > 32 mm
Eluat (DIN 19529)
Temperatur Eluat
pH-Wert
elektrische Leitfähigkeit
Sulfat (SO4)
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)
Thallium (Tl)
Zink (Zn)
Trübung nach GF-Filtration
PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
PCB 7 Summe gem. 
ErsatzbaustoffV
PCB 7 Summe gem. BBodSchV 
2021
Naphthalin
1-Methylnaphthalin
2-Methylnaphthalin

mg/kg

mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg

%
%

°C

µS/cm
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
NTU
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN 17322 : 2021-03
DIN EN 17322 : 2021-03
DIN EN 17322 : 2021-03
DIN EN 17322 : 2021-03
DIN EN 17322 : 2021-03
DIN EN 17322 : 2021-03
DIN EN 17322 : 2021-03

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN 19529 : 2015-12

DIN 19747 : 2009-07
Berechnung aus dem Messwert

DIN 19529 : 2015-12
DIN 38404-4 : 1976-12

DIN EN ISO 10523 : 2012-04

DIN EN 27888 : 1993-11
DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 12846 : 2012-08
DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 7027 : 2000-04

DIN 38407-37 : 2013-11
DIN 38407-37 : 2013-11
DIN 38407-37 : 2013-11
DIN 38407-37 : 2013-11
DIN 38407-37 : 2013-11
DIN 38407-37 : 2013-11
DIN 38407-37 : 2013-11

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09

<1,0     

<1,0     

<0,0010 (NWG)
<0,0010 (NWG)

<0,0050     
<0,0010 (NWG)
<0,0010 (NWG)
<0,0010 (NWG)
<0,0010 (NWG)

<0,010     

<0,010     

21,1
7,9

127
9,5

<2,5
1

<0,25
<1,0

<5
<5

<0,025
<0,06

<30
14

<0,0010     
<0,0010     

<0,00030 (NWG)
<0,00030 (NWG)
<0,00030 (NWG)
<0,00030 (NWG)
<0,00030 (NWG)

<0,0030     

<0,0030     

<0,020     
<0,010     
<0,010     

°

°

°

100
<0,1

#5)

x)

#5)

x)

#5)

x)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

 1

 1

 0,005
 0,005
 0,005
 0,005
 0,005
 0,005
 0,005
 0,01

 0,01

 0,1
 0,1

 0
 0

 10
 2

 2,5
 1

 0,25
 1
 5
 5

 0,025
 0,06
 30
 0,1

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,003

 0,003

 0,02
 0,01
 0,01

Auftrag 3769412 61125 Erschließung BG Westlich des Adlerwegs in 
Neuendettelsau

Analysennr. 420728 Bodenmaterial/Baggergut

Eluat 
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C
-0

-1
89
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29
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
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Datum 19.11.2025

27018085Kundennr.
PRÜFBERICHT

MP AuffüllungenKunden-Probenbezeichnung
Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Acenaphthylen
Acenaphthen
Fluoren
Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen
Pyren
Benzo(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Dibenzo(ah)anthracen
Benzo(ghi)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Naphthalin/Methylnaph.-Summe gem.
ErsatzbaustoffV
PAK 15 Summe gem. 
ErsatzbaustoffV
Naphthalin/Methylnaph.-Summe gem.
BBodSchV 2021
PAK 15 Summe gem. BBodSchV 
2021

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

<0,010     
<0,010 (+)

0,011
0,031

<0,010 (+)
0,031
0,024
0,014
0,018
0,018

<0,010 (+)
0,013

<0,0030 (NWG)
0,011

<0,010 (+)
<0,050     

0,20     

<0,050     

0,17     

#5)

#5)

x)

x)

m)  0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.
#5) Einzelwerte, die die Nachweisgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.  Bei Einzelwerten, die zwischen Nachweis- und Bestimmungsgrenze liegen, wurde die halbe 
Bestimmungsgrenze zur Berechnung zugrunde gelegt.
m) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhöht werden, da Matrixeffekte bzw. Substanzüberlagerungen eine Quantifizierung erschweren.

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze 
nicht nachzuweisen.
Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und 
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

Bei der Messung nach DIN EN 15934 : 2012-11 wurde Verfahren A verwendet.

Bei der Messung nach DIN EN 15936 : 2012-11 wurde Verfahren B verwendet.

Für die Messung nach DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA KW/04 : 2019-09 wurde das Probenmaterial mittels Schütteln extrahiert und über eine 
Florisilsäule aufgereinigt.
Für die Messung nach DIN EN 17322 : 2021-03 wurde mittels Schütteln extrahiert und über mit Schwefelsäure aktiviertem Silicagel aufgereinigt. 
Die Detektion erfolgte mittels MS.

Für die Eluaterstellung wurden je Ansatz 350 g Trockenmasse +/- 5g mit 700 ml deionisiertem Wasser versetzt und über einen Zeitraum von 24h 
bei 5 Umdrehungen pro Minute im Überkopfschüttler eluiert. Bei Bedarf werden mehrere Ansätze parallel eluiert. Die Fest-
/Flüssigphasentrennung erfolgte für hydrophile Stoffe gemäß Zentrifugation/Membranfiltration, für hydrophobe Stoffe gemäß 
Zentrifugation/Glasfaserfiltration.
Für die Messung nach DIN EN 38404-4 : 1976-12 wurde das erstellte Eluat/Perkolat nicht stabilisiert.
Für die Messung nach DIN EN ISO 10523 : 2012-04 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt 
aufbewahrt.
Für die Messung nach DIN EN 27888 : 1993-11 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur Messung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.
Für die Messung nach DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt 
aufbewahrt.

Auftrag 3769412 61125 Erschließung BG Westlich des Adlerwegs in 
Neuendettelsau

Analysennr. 420728 Bodenmaterial/Baggergut
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Datum 19.11.2025

27018085Kundennr.
PRÜFBERICHT

MP AuffüllungenKunden-Probenbezeichnung
Für die Messung nach DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels konzentrierter Salpetersäure stabilisiert.
Für die Messung nach DIN EN ISO 12846 : 2012-08 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels 30%iger Salzsäure stabilisiert.
Für die Messung nach DIN EN ISO 7027 : 2000-04 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt 
aufbewahrt.
Für die Messung nach DIN 38407-37 : 2013-11 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.
Für die Messung nach DIN 38407-39 : 2011-09 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

Beginn der Prüfungen:  13.11.2025
Ende der Prüfungen:  18.11.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme 
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich.  Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des 
Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere 
schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Im Fall einer Konformitätsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet. 
Das bedeutet, dass die Messunsicherheit bei der Aussage zur Konformität zu einer Spezifikation oder Norm nicht berücksichtigt wird.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400
serviceteam1.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Auftrag 3769412 61125 Erschließung BG Westlich des Adlerwegs in 
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[@ANALYNR_START=420729]

[@BARCODE= | |R]

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Geotechnik Prof. Dr. Gründer GmbH
Lindelburger Straße 1
90602 Pyrbaum

Datum 19.11.2025

27018085Kundennr.

PRÜFBERICHT 
Auftrag 3769412 61125 Erschließung BG Westlich des Adlerwegs in 

Neuendettelsau
Analysennr. 420729 Bodenmaterial/Baggergut

13.11.2025Probeneingang
Keine AngabeProbenahme
MP gewachsenKunden-Probenbezeichnung

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Analyse in der Fraktion < 2mm
Masse Laborprobe
Trockensubstanz
Wassergehalt
Kohlenstoff(C) organisch (TOC)

EOX
Königswasseraufschluß
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)
Thallium (Tl)
Zink (Zn)
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC)

Kohlenwasserstoffe C10-C40

Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen
Fluoren
Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen
Pyren
Benzo(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Dibenzo(ah)anthracen
Benzo(ghi)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren

kg
%
%
%

mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

DIN 19747 : 2009-07
DIN 19747 : 2009-07

DIN EN 15934 : 2012-11
Berechnung aus dem Messwert

DIN EN 15936: 2012-11 Verfahren 
B

DIN 38414-17 : 2017-01
DIN EN ISO 54321 : 2021-04

DIN EN 16171 : 2017-01
DIN EN 16171 : 2017-01
DIN EN 16171 : 2017-01
DIN EN 16171 : 2017-01
DIN EN 16171 : 2017-01
DIN EN 16171 : 2017-01

DIN EN ISO 12846 : 2012-08

DIN EN 16171 : 2017-01
DIN EN 16171 : 2017-01

DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA 
KW/04 : 2019-09

DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA 
KW/04 : 2019-09

DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05

<0,1

0,35

5,1
4

<0,13
5
7
4

<0,05
0,1
17

<50

<50

<0,010 (NWG)
<0,010 (NWG)
<0,010 (NWG)
<0,010 (NWG)

<0,050 (+)
<0,010 (NWG)
<0,010 (NWG)
<0,010 (NWG)
<0,010 (NWG)
<0,010 (NWG)
<0,010 (NWG)
<0,010 (NWG)
<0,010 (NWG)
<0,010 (NWG)
<0,010 (NWG)
<0,010 (NWG)

°

°

°

2,5
87,1
12,9

 0,01
 0,1

 0,1

 0,3

 0,8
 2

 0,13
 1
 1
 1

 0,05
 0,1
 6

 50

 50

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
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Datum 19.11.2025

27018085Kundennr.
PRÜFBERICHT

MP gewachsenKunden-Probenbezeichnung
Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

PAK EPA Summe gem. 
ErsatzbaustoffV
PAK EPA Summe gem. 
BBodSchV 2021
PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
PCB 7 Summe gem. 
ErsatzbaustoffV
PCB 7 Summe gem. BBodSchV 
2021

Eluatanalyse in der Fraktion <32 
mm
Fraktion < 32 mm
Fraktion > 32 mm
Eluat (DIN 19529)
Temperatur Eluat
pH-Wert
elektrische Leitfähigkeit
Sulfat (SO4)
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)
Thallium (Tl)
Zink (Zn)
Trübung nach GF-Filtration
PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
PCB 7 Summe gem. 
ErsatzbaustoffV
PCB 7 Summe gem. BBodSchV 
2021
Naphthalin
1-Methylnaphthalin
2-Methylnaphthalin

mg/kg

mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg

%
%

°C

µS/cm
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
NTU
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN 17322 : 2021-03
DIN EN 17322 : 2021-03
DIN EN 17322 : 2021-03
DIN EN 17322 : 2021-03
DIN EN 17322 : 2021-03
DIN EN 17322 : 2021-03
DIN EN 17322 : 2021-03

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN 19529 : 2015-12

DIN 19747 : 2009-07
Berechnung aus dem Messwert

DIN 19529 : 2015-12
DIN 38404-4 : 1976-12

DIN EN ISO 10523 : 2012-04

DIN EN 27888 : 1993-11
DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 12846 : 2012-08
DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 7027 : 2000-04

DIN 38407-37 : 2013-11
DIN 38407-37 : 2013-11
DIN 38407-37 : 2013-11
DIN 38407-37 : 2013-11
DIN 38407-37 : 2013-11
DIN 38407-37 : 2013-11
DIN 38407-37 : 2013-11

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09

<1,0     

<1,0     

<0,0010 (NWG)
<0,0010 (NWG)
<0,0010 (NWG)
<0,0010 (NWG)
<0,0010 (NWG)
<0,0010 (NWG)
<0,0010 (NWG)

<0,010     

<0,010     

21,2
8,0

137
4,4

<2,5
<1

<0,25
1,5
<5
<5

<0,025
<0,06

<30
7,4

<0,00030 (NWG)
<0,00030 (NWG)
<0,00030 (NWG)
<0,00030 (NWG)
<0,00030 (NWG)
<0,00030 (NWG)
<0,00030 (NWG)

<0,0030     

<0,0030     

<0,020     
<0,010     
<0,010     

°

°

°

100
<0,1

#5)

x)

#5)

x)

#5)

x)

m)

m)

m)

 1

 1

 0,005
 0,005
 0,005
 0,005
 0,005
 0,005
 0,005
 0,01

 0,01

 0,1
 0,1

 0
 0

 10
 2

 2,5
 1

 0,25
 1
 5
 5

 0,025
 0,06
 30
 0,1

 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,001
 0,003

 0,003

 0,02
 0,01
 0,01

Auftrag 3769412 61125 Erschließung BG Westlich des Adlerwegs in 
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Datum 19.11.2025

27018085Kundennr.
PRÜFBERICHT

MP gewachsenKunden-Probenbezeichnung
Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Acenaphthylen
Acenaphthen
Fluoren
Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen
Pyren
Benzo(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Dibenzo(ah)anthracen
Benzo(ghi)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Naphthalin/Methylnaph.-Summe gem.
ErsatzbaustoffV
PAK 15 Summe gem. 
ErsatzbaustoffV
Naphthalin/Methylnaph.-Summe gem.
BBodSchV 2021
PAK 15 Summe gem. BBodSchV 
2021

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

<0,0030 (NWG)
0,011

<0,010 (+)
0,019

<0,0030 (NWG)
0,016

<0,010 (+)
<0,0030 (NWG)

<0,010 (+)
<0,0030 (NWG)
<0,0030 (NWG)
<0,0030 (NWG)
<0,0030 (NWG)
<0,0030 (NWG)
<0,0030 (NWG)

<0,050     

0,061     

<0,050     

<0,050     

#5)

#5)

x)

x)

 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.
#5) Einzelwerte, die die Nachweisgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.  Bei Einzelwerten, die zwischen Nachweis- und Bestimmungsgrenze liegen, wurde die halbe 
Bestimmungsgrenze zur Berechnung zugrunde gelegt.
m) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhöht werden, da Matrixeffekte bzw. Substanzüberlagerungen eine Quantifizierung erschweren.

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze 
nicht nachzuweisen.
Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und 
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

Bei der Messung nach DIN EN 15934 : 2012-11 wurde Verfahren A verwendet.

Bei der Messung nach DIN EN 15936 : 2012-11 wurde Verfahren B verwendet.

Für die Messung nach DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA KW/04 : 2019-09 wurde das Probenmaterial mittels Schütteln extrahiert und über eine 
Florisilsäule aufgereinigt.
Für die Messung nach DIN EN 17322 : 2021-03 wurde mittels Schütteln extrahiert und über mit Schwefelsäure aktiviertem Silicagel aufgereinigt. 
Die Detektion erfolgte mittels MS.

Für die Eluaterstellung wurden je Ansatz 350 g Trockenmasse +/- 5g mit 700 ml deionisiertem Wasser versetzt und über einen Zeitraum von 24h 
bei 5 Umdrehungen pro Minute im Überkopfschüttler eluiert. Bei Bedarf werden mehrere Ansätze parallel eluiert. Die Fest-
/Flüssigphasentrennung erfolgte für hydrophile Stoffe gemäß Zentrifugation/Membranfiltration, für hydrophobe Stoffe gemäß 
Zentrifugation/Glasfaserfiltration.
Für die Messung nach DIN EN 38404-4 : 1976-12 wurde das erstellte Eluat/Perkolat nicht stabilisiert.
Für die Messung nach DIN EN ISO 10523 : 2012-04 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt 
aufbewahrt.
Für die Messung nach DIN EN 27888 : 1993-11 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur Messung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.
Für die Messung nach DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt 
aufbewahrt.

Auftrag 3769412 61125 Erschließung BG Westlich des Adlerwegs in 
Neuendettelsau

Analysennr. 420729 Bodenmaterial/Baggergut
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Datum 19.11.2025

27018085Kundennr.
PRÜFBERICHT

MP gewachsenKunden-Probenbezeichnung
Für die Messung nach DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels konzentrierter Salpetersäure stabilisiert.
Für die Messung nach DIN EN ISO 12846 : 2012-08 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels 30%iger Salzsäure stabilisiert.
Für die Messung nach DIN EN ISO 7027 : 2000-04 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt 
aufbewahrt.
Für die Messung nach DIN 38407-37 : 2013-11 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.
Für die Messung nach DIN 38407-39 : 2011-09 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekühlt aufbewahrt.

Beginn der Prüfungen:  13.11.2025
Ende der Prüfungen:  19.11.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme 
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich.  Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des 
Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere 
schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Im Fall einer Konformitätsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet. 
Das bedeutet, dass die Messunsicherheit bei der Aussage zur Konformität zu einer Spezifikation oder Norm nicht berücksichtigt wird.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400
serviceteam1.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Auftrag 3769412 61125 Erschließung BG Westlich des Adlerwegs in 
Neuendettelsau

Analysennr. 420729 Bodenmaterial/Baggergut
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